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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUBERTRING 1-3 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
c/o Parlament 

TELEFON (0222) 711 99 * 

Dr. Karl Renner-Ring 
1017 Wien Wien, am 25.5.1993 

r;;~-~~::-.:~-.... ~-... ~-~S-.~-... ~-.. ~-.. ~-~-r:-19-~-.. ~-.. ~"". SK 23 /Dr . Ha/Mag. Me-stö 

D<.tum: 2 8. MAI 1993 

V::::rteilt .. ...... . ..... .... i~. 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Arbeitszeitgesetz 1969 geändert wird; 
Stellungnahme des ÖAMTC; 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Zl. 52.015/7-2/1993 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermittelt der ÖAMTC seine oben genannte Stel­

lungnahme in 25-facher Ausfertigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Dr-"~;HUg#~lJPtiei h 
Hau.ptabtfeilungsl~ ter 
Rechtsdienste I 

Beilage erwähnt 
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ÖSTERREICHISCHER AUTOMOBIL-, MOTORRAD- UND TOURING CLUB 
1010 WIEN, SCHUBERTRING 1-3 

TELEFON (0222) 711 99 • 

STELWNGNAHME des ÖAKTC 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit delIl das 

Arbeitszeitgesetz geändert wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird vom ÖAMTC grundsätzlich be­

grüßt. 

Für Betriebe, für die kein Branchenkollektivvertrag wirksam ist 

- wie beispielsweise für die Arbeitnehmer des ÖAMTC - sollte je­

doch eine Verlängerung der Arbeitszeit mit einem regelmäßigen 

und erheblichen Anteil an Arbeitsbereitschaft auch durch Be­

triebsvereinbarung zulässig sein. Auf diese Weise erschiene 

sichergestellt, daß die Interessen der Arbeitnehmer durch den 

Betriebsrat, der auch über eine gen aue Kenntnis der Arbeitszeit­

gestaltung verfügt, in ausreichendem Maße gewahrt werden. Ein 

behördlicher Eingriff durch das zuständige Arbeitsinspektorat 

erscheint dem ÖAMTC daher nicht mehr zeitgemäß, sodaß er für 
eine Entbürokratisierung auf diesem Gebiet eintritt. 

Wien, im Mai 1993 
SK 23/RD/Dr.HajMag.Me-stö 
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